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Bekanntmachung
derî affmia der Bekanntmachung über die Höchstpreise für Roggen,

Gerste und Wetzen.
Vom 19. Dezember 1914.

Aus (« rund des Artikels 2 der Bekanntmachung vom 19. De¬
zember 1914 »Reichsgeseybl. S . 523» betreffend Aenderung der Be-
kanntmachung über die Höchstpreise sür Getreide und Kleie vom 28.
Oktober 1914 iReichsgesetzbl. S 462 ) ivird die Fassung der Be¬
kanntmachung über bie Höchstpreise sür Roggen, Gerste und Wetzen
nachstehend bekannt gemacht.

Berlin , den 19. Dezember 1914
Der Stellvertreter des Reichskanzlers:

Delbrück.

Bekanntmachung.
über die Höchstpreise sür Roggen, Gerste und Weizen.

Vom 19 . Dezember 1914.
8 l-

Für inländischen Roggen und inländische Gerste werden fol¬
gende Höchstpreise festgesetzt. Der Höchstpreis für die Tonne betragt
?n: Aachen 237 M ., in Berlin 220 M .. Braunschwetg 227 M .,
Bremen 231 Mk„ Breslau 212 Mk., Bromberg 209 M Cassel
231  Mk Cöln 236 M . , Danzig 212 M , Dortmund 23o M.

Dresden 22b M ., Duisburg 236 Mk., Emden 232 M ., Erfurt 229
M ., Frankfurt a. B . 23b M ., Glei .vitz 218 M ., Hamburg 228
M Hannover 228 M ., Kiel 226 M ., Königsberg «. Pr . 209 M,
Leipzig 22b M . Magdeburg 224M .. Mannheim 236 M .. München
23 ? M Posen 210 M ., Rostock 218 M ., Saarbrücken 23 . M ,̂
Schwerin i.  M . 219 M ., Stettin 216 M ., Strahburg i. Etf . 237
M ., Stuttgart 237 M ., Zwickau 227 M.§

den im 8 1 nicht genannten Orten (Nebenorte»ist der Höchst¬
preis gleich dem des nächstgelegenen im 8 1 genannten OrteS

(ipaup^ ) dandeSzentralbehörden oder die von ihnen bestimmten
höheren Verwaltungsbehörden können einen niedrigeren Höchstpreis
sestsetzen. Ist für die Preisbitdung eines Nebenorts e.n anderer
ais der nächstgeleg. ne Hauptor , bestimmend, so können diese Behör¬
den den Höchstpreis bis z» dem sür dielen Hauptorl fellgesetzten
Höchstpreis hinaussetzen. Lieg. dieser Hauptort in einem anderen
Bundesstaate, so ist die Zustimmung des Reichskanzler, erforderlich

8 8.
Der Höchstpreis sür die Tonne inländischen Weizens ist 40 M.

höher als der Höchstpreis für ttte Tonne Roggen »88 1 und 2».

Der Höchstpreis für die Tonne geschrotener gequetschter oder sonst
zerkleinerter inländischer Gerste ist 10 M . höher als der Höchstpreis
für die Tonne inländischer Gerste (§§ 1, 2 und 7).

§ &•

Der Höchstpreis bestimmt sich nach dem Orte , an dem die
Ware abzunehmen ist. Abnahmeort im Sinne dieser Verordnung
ist der Ort , bis zu welchem der Verkäufer die Kosten der Besord

ung trägt . g 6
Die Höchstpreise(§§ 1, 2 und 4) gelten b°i Gerste sowie bet

geschrotener, gequetschter oder sonst zerkleinerter Gerste nicht sur
Matche Verkänse an Kleinhändler oder Verbraucher, welche dre, Tonnen
nicht übersteigen.

Die Höchstp' eise (§§ 1 ins 3) gelten nicht für Saatgetreide
das nachweislich aus landwnt 'chastttchen Bertrieden stammt, die sich
in den letzten zwei Jahren mit dem Be.kaufe von Saatgetreide be-
saht haben.

8 7,
D -e Ltöckstvreise bleiben bis zum 31. Dezember 1914 unver¬

ändert , von da ab erhöhen sie sich be. Roggen, Gerste und We.zen
1 und 3) am 1. und 1b. ,eden Monais um 1.d0 M . für die

Tonne . ^ g
Die Höchstpreise gelten sür Lüserung ohne Sack. Mr leih¬

weise Hebe. las,ung der Säcke darf eme sackle.hgebuhr bis zu 1
Mk für die Tonne berechnet werden. Werden d.e ^ ncke nicht
Vinnen einem Monat nach der Lieferung zurückgegeben sa dars d.e
Leihgebühr dann um 25 Psg . für die Woche bis zum Hochstbet.age
von 2 Mark erhöht werden. Werden d.q sacke mikoe.kauft,
so darf der Preis für den Sack nicht mehr als 80 Pfennig
und für den Sack, der 75 Kilogramm oder mehr halt, mcht
mehr als 1.20 betragen. Der Reichskanzler kam. die « acklechge.
bühr und den Sackpreis ändern . Bei Rückk« .s der « acke darf der
Unterschied zwischen dem Verkaufs- und dem RuckkausSpre.S den
Satz der Sackieihgebiihr nicht übersteigen. . , . .

^ Die Höchstpreise gelten sür Barzahlung be, Empfang , nmb
der Kaufpreis gestundet, io dürfen ins zu zwei vom Hundert Wahres-
zinsen Über Reichsbankdiskonk hmzugelchloge» werden.

Die Höchstpreise schi.ehen die Beförderungskosten e.n, d e der
Verkäufer vertraglich übernommen hat. Der Verkäufer h f
joden Fall die Kosten der Beförderung bis zur Verlade,telle de,
Ortes , von dem die Ware mit der Bahn oder zu Wosser versandt
wird sowie die Kosten des Einladens dafelbst zu tragen

' Beim Umsatz des Getreides (§§ 1, 3 und 4) durch den Han¬
del dürfen dem Höchstpreis Beträge zugeschlagen werden, d.e ins-
gesamt 4 Mk. nicht übersteigen dü' sen. T 'eler ZuMag umlast -
besondere Kommissions-, Vermit .elungs- und ähnliche ® N j °
wie alle Arten von Auswendungen ; er um,aßt d.e Auslagen für
Säcke und für die Fracht von dem Abnahmeorte nicht.

Diese Verordnung tritt am 24. Dezember 1914 'n Kraft. Der
Vundesrak bestimmt den Zeitpunkt des AusterkrastiretenS._

Bekanntmachung
der Faffuna der Bekanntmachung über die Höchstpreise sür Hafer.

Vom 19. Dezember 1914.
Aus Grund des Artikels 2 der Bekanntmachung vom 19. De-

rember 1914 «Reichsgesetzbi. S . 52b ), betreffend Aenderung der Be-
kanntmachunq über die Höchstpreise sür Hafer vom 0. 'November
1914 iReichsqesetzbl. S . 469i wird die Fassung der Beknnvlmachung
über die Höchstpreise sür Hafer nachstehend bekannt gemacht.

Berlin,  den 19. Dezember 1914.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers.

D el b vn ck.

Bekanntmachung
über die Höchstpreise sür Hafer.

Vom 19. Dez-mber 1914.
§ 1.

Für inländischen Hafer werden folgende Höchstpreise fesige-
setzt. Der Höchstpreis beträgt für die Tonne in : Aachen *23 Mk.,
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lau 206 Mk ., Bromberg 208 Mk ., Cassel 220 Mk ., Cöln 223 Mk .,
Danzig 2M Mk ., Dortmund 225 Mk ., Dresden 214 Mk ., Duis¬
burg 224 Mk ., Emden 220 Mk ., Erfurt 219 Mk ., Frankfurt a.
M . 223 Mk ., Gleiwitz 204 Mk ., Hamburg 219 Mk , Hannover
220 Mk ., Kiel 218 Mk ., Königberg i. Pr . 206 Mk ., Leipzig 216
Mk ., Magdeburg 218 Mk ., Mannheim 224 Mk ., München 222
Mk ., Posen 20 ? Mk ., Rostock 212 Mk ., Saarbrücken 226 Mk.,
Schwerin i. M . 212 Mk ., Stettin 211 Mk . Stcaßburg i. Eis . 225
Mk ., Stuttgart 222 Mk , Zwickau 21 ? Mk.

Die Höchstpreise gelten nicht für solche Verkäufe an Klein¬
händler oder Verbraucher , welche drei Tonnen nicht übersteigen.

Die Höchstpreise gelten nicht für Saathafer , der nachweislich
aus landwirtschaftlichen Betrieben stammt, die sich in den letzten zwei
Jahren mit dem Verkaufe von Saathafer besaht haben.

8 2
In den im § 1 nicht genannten Orten sNebenorten ) ist der

Höchstpreis gleich dem des nächstgelegenen im § 1 genannten Ortes
(Hauplort ) .

Die Landeszentraibehörden oder die von ihnen bestimmten
höheren Berivaltungsbehörden können einen niedrigeren Höchstpreis
sestsetzen. Ist für die Preisbildung eines Nebenorts ein anderer
als der nächstgelegene Hauplort bestimmend, so können diese Behör¬
den den Höchstpreis bis zu dem für diesen Hauptort festgesetzten
Höchstpreis hinaufsetzen . Liegt diesei Hauptort in einem anderen
Bundesstaate , so ist die Zustimmung des Reichskanzlers erforderlich.

8 3
Der Höchstpreis bestimmt sich nach dem Orte , an dem die Ware

abzunehmen ist. Abnahmeort im Sinne dieser Verordnung ist der
Ort , bis zu welcheni der Verkäufer die Kosten der Beförderung
trägt.

§4
Die Höchstpreise gelten für Lieferung ohne Sack . Für leih¬

weise Ueberlassung der Säcke darf eine Sackleihgebühr bis zu 1
Mk . für die Tonne berechnet werden . Werden die Säcke nicht
binnen einem Monat nach der Lieferung zurückgegeben, so darf die
Leihgebühr dann um 25 Psg . für die Woche bis zum Höchstbetrage
von 2 Mk . erhöht iverden Werden die Säcke mitoerkauft , so darf
der Preis für den Sack,nicht mehr als 80 Psg . und für den Sack,
der 75 Kilogramm oder mehr hält , nicht mehr als 1.20 Mk . be¬
tragen . Der Reichskanzler kann die Sackleihgebühr und den Sack-
preis ändern . Bei Rückkauf der Säcke darf der Unterschied zivischen
dem Verkaufs « und dem Rückkaufspreise den Satz der Sackleihge¬
bühr nicht übersteigen.

Die Höchstpreise ge' ten für Barzahlung bei Empfang ; wird
der Kaufpreis gestundet , so dürfen bis zu zw« vom Hundert Jah-
reszinseu über Reichsbankdiskont hinzugeschlagen werden.

Die Höchstpreise schließen die Beförderungskosten ein, die der
Verkäufer vertraglich übernommen hat . Der Verkäufer hat auf
jeden Fall die Kosten der Beförderung bis zur Verladestelle des
Ortes , von dem die Ware mit der Bahn oder zu Wasser versandt
wird , sowie die Kosten drs Einladens daselbst zu tragen.

Beim Umsatz des Hafers durch den Handel dürfen dem Höchst¬
preis Beträge zugeschlagen werden , die insgesamt 4 Mk . für die
Tonne nicht übersteigen dürfen . Dieser Zuschlag umfaßt insbesondere
Kommissions- Vermittelungs - und ähnliche Gebühren , sowie alle
Arten von Aufwendungen ; er umfaßt die Auslagen für Sacke und
für Fracht von dem Abnahmeorte nicht.

8 f>
Diese Verordnung tritt am 24 . Dezember 1914 in Kraft.

Der Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.

Bekanntmachung
über die Höchstpreise für Kleie.

Vom 19 . Dezember 1914.
Der . Bundesrat hat auf Grund des ß 5 des Gesetzes betref¬

fend Hö-bstpreise vom 4 . August 1914 (Reichsgesetzbl S . 339 ) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 17 . Dezember 1914 (Reichs-
gesetzbl. S . 516 ) folgende Verordnung erlassen:

8 i.
Der Preis für den Doppelzentner Roggen - oder Weizenkleie

darf beim Verkaufe durch den Hersteller 13 Mk . nicht übersteigen.
Dem Hersteller steht jeder gleich, der Kleie verkauft , ohne sich

uuv  oem I . Jatigiifi lt>  n aewervsmagig nur ot -m « n » ooer ver¬

lauf von Kleie befaßt zu haben.
8 2.

Der Preis für den Doppelzentner inländischer Roggen - oder
Weizenkleie darf bei Weiterverkäufen 15 Mk . nicht übersteigen.

8 3.
Bei Verkäufen von Kleie (§§ 1 und 2) von zehn Doppel¬

zentner oder weniger darf der Preis 15 .50 M . nicht übersteigen.
8 4.

Als Kleie im Siniie dieser Berordnimg gilt die gesamte Aus¬
beute bei der Vermahlung von Roggen oder Weizen , die nicht als
backfähiges Mehl verkauft wird ; Futterniehl , Bollmehle , Grießkleie
und dergleichen sind eingeschlossen.

8 b.
Die Höchstpreise gelte » für Lieferung ohne Sack . Für leih¬

weise Ueberlassung der Säcke dars eine Sackst ihgebühr bis zu 10
Psg . für den Doppelzentner berechnet iverden . Werden die Säcke
mitverkauft , so darf der Preis für de» Sack nicht mehr als 1.20
Mk . betragen . Der Reichskanzler kann die Sackleihgebühr und den
Sackpreis ändern . Bei Rücklauf der Säcke darf der Unterschied
zwischen dem Verkaufs - und dem Rückkoufspreise den Satz der Sack»
leiygebühr nicht übersteigen.

Die Höchstpreise gelten für Barzahlung bei Empfang ; wird
der Kaufpreis gestundet , so dürfen bis zu zwei vom Hundert Jah¬
reszinsen über .Reichsbankdiskont hinzugeschlagen werden.

Die Höchstpreise schließen alle Kosten der Verladung des Trans¬
ports , der Fracht , Kommisslvns -, Vermittelungs - und ähnliche Ge¬
bühren , sowie alle Arten von Aufwendungen und Handelsgewinne
irgendwelcher Art ein.

8 6.
Diese Verordnung tritt am 24 . Dezember 1914 in Kraft . Der

Bundesrat bestimmt den Zeitpunkt des Außerkrafttretens.
Berlin,  den 19 . D̂ezember 1914.

Der Stellvertreter des Reichskanzlers.
Delbrück.

Bekanntmachung
über das Vermischen von Kleie mit anderen Gegenständen.

Vom 19 . Dezember 1914.

Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über
die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen
usw. vom 4 . August 1914 fReichsgesetzbl. S . 327 ) folgende Ber'
ordnung erlassen : § 1.

Es ist verboten , Roggen - oder Weizenkleie , die mit anderen
Gegenständen vermischt ist, in den Verkehr zu bringen . Die Lan-
deszentralbehöede kann Ausnahmen zulassen.

.8 2.
Als Kleie im Sinne dieser Verordnung gilt die gesamte Aus¬

beute bei der Vermahlung vvn Roggen und Weizen , die nicht als
backfähigeS Mehl verkauft wird ; Futtermehle , Bollmehle , Grießkleie
und dergleichen sind eingeschlossen.

8 3.
Die zuständigen Beamten sind befugt , in Räume , in denen

Kleie für den Verkauf hergestellt oder feilgeh illen wird , jederzeit
einzutrelen , daselbst Besichtigungen vorzunehmen , geschästliche Auf¬
zeichnungen einzusehen und Proben zu entnehmen.

8 4.
Die Landeszentralbehörden erlassen die Bestimmungen zur Aus¬

führung dieser Verordnung.
8 5.

Wer vorsätzlich Roggen - oder Weizenkleie , die mit anderen
Gegenständen vermischt ist, verkauft , feilhäit oder sonst in den Ver¬
kehr bringt , wird mit Geldstrafe bis zu eintausendfünfhundert Mark
bestraft .. § 6.

Diese Verordnung tritt am 24 . Dezember 1914 in Kraft;
jedoch können Kleiemischungen , die vor dem 24 . Dezember 1914 be¬
reits hergestellt waren , noch bis zum 15 . Januar 1915 verkauft,
feilgehalten oder sonst in den Verkehr gebracht werden.

Den Zeitpunkt des Außerkrafttretens bestimmt der Reichs¬
kanzler.

Berlin , den 19 . Dezember 1914.
Der Stellvertreter deS Reichskanzlers . Delbrück.
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Aenderung der Bundesratsverordnung
«der de« Verkehr mit Kraftfahrzeugen vom 3 . Februar 1910

(Reichs -Gesetzbl. S . 389 ) .
Aus Anlaß der Mobilmachung sind zahlreiche zum Verkehr

aus öffentlichen Wegen und Plätzen zugelassene im Privateigentum
stehende Kraftfahrzeuge in das Eigentum der Heeresverwaltung über
gegangen. Ferner mußte eine große Anzahl Kraftfahrzeuge von
Fabriken usiv. angekauft iverden, die noch nicht zum Verkehr aus
öffentlichen Wegen und Plätzen zugelasfen waren.

Da es sich als unmöglich erwiesen hat, bei allen diesen Kraft¬
fahrzeugen die Vorschriften der Bundesratsoerordnnng vom 3. Feb¬
ruar 1910 über Zulassung zum Verkehr und Kennzeichnung (§§ 6
bis 13) durchzuführen, so ist die Folge, daß sich diese Fahrzeuge
ohne die vorgeschriebene Kennzeichnung usiv. im Verkehr befinden.
Hierunter leidet soivohl das öffentliche Interesse, wie auch im beson¬
deren das Interesse der Heeresverwaltung.

Der Bundesrat hat deshalb die Verordnung über den Verkehr
mit Kraftfahrzeugen vom 3. Februar 1910 durch Verordnung vom
23. Oktober 1914 sReichs Gesetzbl. S . 452 ) wie folgt abgeändert:

8 1.,
Für die Dauer des gegenwärtige» Krieges treten hinsichtlich

der im Eigentum der Militärverwaltung stehenden Kraftfahrzeuge
die Vorschriften der Verordnung über den Verkehr mit Kraftfahr¬
zeugen vom 3. Februar 1910 (Reichs-Geietzbl. S . 389 ) über Zu¬
lassung zum Verkehr und Kennzeichnung (AZ 6 bis 13) außer Kraft.

8 2.
Die für die Zulaffung zum Verkehr und zu> Kennzeichnung der

im E gentum der Militärverwaltung stehenden Kraftfahrzeuge erforder¬
lichen Vorschriften werden von den Militärzentralbehörden erlassen.

oen cne VLrrennungSnunsmr ^ n i « ' » ' « v'
9. Alle Kraftfahrzeuge der Heeresverwaltung — soweit sie

für den Dienst im Heimatgebiet bestimmt sind — müssen vom 1.
Dezember 1914 ab die Kennzeichen gemäß nachfolgender Ziffer 14c
führen. Die vom 1. Dezember 1914 ab neu angekauften Kraft¬
fahrzeuge müssen auch nach Ziffer 14 a und b kenntlich sein.

10. Bon jeder Neuaufnahme von Kraftfahrzeugen in die Liste
und Zuteilung einer Erkennungsnummer nach dem 1. Januar 1915
(vergl. Ziffer 6) ist der Verkehrstechuischen Prüfungskommiffion Mit¬
teilung zu machen.

11. Die Zulaffungtzbescheinigung ist der Behörde oder dem
Truppenteil auszuhändigen, der oder dem das Kraftfahrzeug zuge¬
wiesen wird.

Die Zulasfungsbescheinigung ist dauernd im Kraftfahrzeug auf-
zubewahren.

12. Geht ein Kraftfahrzeug an eine andere Dienststelle des
gleichen Armeekorps-Bezirks über, so ist unter Benachrichtigung der
BerkehrstechnischenPrüfungskommission die Angabe in Spalte 2 der
Liste zu ändern.

Geht das Krastfahrzeug in einen anderen Korpsbezirk über,
so ist die Zulassungsbescheinigungvon der abgebenden Dienststelle zu-
rückznsordern, das Fahrzeug in der Liste zu streichen und hiervon
der Verkehrtsechnischen POisungskomniijsion Mitteilung zu machen.
Die Zulasfungsbescheinigung ist der höheren Verwaltungsbehörde zu
übersenden in deren Bereich das Krastfahrzeug übergeht.

Die empfangende höhere Verwaltungsbehörde verfährt nach
Ziffer 5 unter Aiitzstelliing einer neue» Zulasfungsbescheinigung.
Die Erkennungsnummer kann überstrichen werden.

13. Eine gelöschte ErkennungSnummer darf erst 36 Monate
nach erfolgter Löschung von neuem ausgegeben iverden.

14. Alle Kraftfahrzeuge der Heeresverwaltung sind zu kenn-
8 3.

Gegenwärtige Verordnung tritt mit dem 1 Dezember 1914
in Kraft.

Das Kriegsministerium bestimmt in Ausführung des § 2
folgendes:

1. Höhere Verwaltungsbehörden (siehe § 5 Abs. 1 der Bun¬
desratsverordnung vom 3. Februar 1910) sind für ihre Bezirke die
stellvertretenden Generalkommandos, für den Bezirk des Garde - und
111. Armeekorps die immobile Inspektion des Militär -Lust- und
Krastfahr wesens (Jluk ).

2. Die Zulasfungsbescheinigungnach beiliegendem*) Muster A
stellt auf Grund der von der liefernden Fabrik eingesandten Typen¬
bescheinigung die beschaffende Dienststelle aus und sendet sie dem
zuständigen Generalkommando bezw. der Jluck zu.

3. Bon einer nachträglichen AusstrUung von Zulassungsbe¬
scheinigungen für bereits in den Dienst der Heeresverwaltung gestellte
Kraftwagen und Krafträder ist abzusehen.

Für die vom I . Dezember 1914 ab neu angekanfien Kraft¬
fahrzeuge sind Zulasiungsbescheivigungen nach Muster A (Ziffer 2)
auszustellen.

4. Sämtliche Krasifahrzeuge nach Ziffer 3 sind in Listen nach
beiliegenden,*) Muster B einzutragen.

5. D,e Llsten werden von den höheren Verwaltungsbehörden
(Ziffer 1) geführt.

6. Die Listen sind in doppelter Ausfertigung anzulegen. Die
zweite Ausfertigung ist halbjährig erstmalig zum 1. Januar
1915 , an die Verkehrstechnische Prüfungskommission in Berlin-
Schöneberg, Siegfriedstraße Nr . 2, einzusenden, die über alle im
Besitz der Heeresverwaltung befindlichen Krasifahrzeuge eine Haupt¬
liste — getrennt nach Armeekorps — zu führen hat.

7. Alle Dienststellen im Heimatgebiet, die bei Bekanntgabe
dieser Verfügung der Heeresverwaltung gehörige, für den Dienst im
Heimatgebiet— also nicht für das Feldheer — bestimmte Kraftwagen
oder Krafträder besitzen, stellen über diese bis zum 15. November
1914 eine Nachweisung nach dem in Ziffer 4 genannten Muster
auf und übersenden sie an die zuständige höhere Verwaltungsbehörde.

8. Auf Grund der Nachiveisungen nach Z ffer 7 legen die
höheren Verwaltungsbehörden die Listen an (Zffer 4) und teilen

*) Die Muster sind ähnlich den durch die Bundesrats -Verordnung
vom 3. Februar 1910 vorgeschriebenenMuster und daher hier nicht ab¬druckt.

zeichnen:
a) durch feldgrauen Anstrich,
b) durch Hoheitsabzeichen an den Seitenivänden und an der

Rückwand,
c) durch ein vorderes und hinteres Kennzeichen.

15. Das vordere Kennzeichen ist in schwarzer Balkenschrist auf
weißem schwarz gerandetem Grund aus die Wandung des Fahr¬
zeugs oder auf e,ne rechteckige Tafel aufzumalen, die mit dem Fahr¬
zeug durch Schrauben Nieten oder Nägel fest zu verbinden ist. Die
Schristze>chen bestehen aus der Abkürzung von Militär -Kraftfahr¬
zeug: WIK. der Armeekorps-Nummer in römischen Zahlen und der
Listen-Nummer (Ziffer 5) in arabischen Zahlen . Die Buchstaben
und die Nummern müssen in einer Reihe gestellt und durch einen
ivagerechten Strich voneinander getrennt sein (ausgenommen WIK. )
Die Abmessungen betragen Randbreite mindestens 10 mm Schrift¬
höhe 75 mm bei ein Strichstärke von 12 mm , Abstand zivischen
dtn einzelnen Zeichen und vom Rande 20 mm . Stärke des Trenn-
ungssttichs 12 mm , Länge des Trennungsstrichs 25 mm , Höhe
der Tafel ausschließlich des Randes 115 mm.

Das hintere Kennzeichen besteht aus einer viereckigen weißen
schwa zgerandeten Tafel in schwarzer Balkenschrift: es kann auch au
die Rückwand des Fahrzeugs aufgemalt werden oder Bestandtei
einer Laterne sein (vgl. Ziffer 20). Die Schristzeichen sind dieselben
wie bei den vorderen Kennzeichen WIK und die Armeekorps-Num¬
mer müssen über der Listen-Nummer stehen» Die Abmessungen
betragen : Randbreite mindestens 10 mm , Schrifthöhe 100 mm,
bei einer Schriftstärke von 15 mm , Abstand zwischen den einzelnen
Zeichen und vom Rande 20 mm , Höhe der Tafel ausschließlich des
Randes 260 mm.

Da das Gardekorps -keinen Territorialbezirk hat, werden die
öiesem Korps zugekeilten Kraftwagen mit 111 bezeichnet.

16. Krafträder führen ein beiderseitig beschriebenes Kennzeichen
das an der Vorderseite in der Fahrtrichtung an leicht sichtbarer
Stelle anzubringen ist. DaS Kennzeichen ist in schwarzer Balken-
schrift aus iveißem, schwarz gerandetem Giarnd auf eine rechteckige,
an den Vorderecken leicht abgerundete Annalen , die mit
dem Fahrzeug durch Schrauben, Nieten odM agel fest zu verbin--
den ist. Die Schriftzeich->n und NummerdM die glichen ivie zu
Ziffer 15 — müssen in einer Reihe steheî rnd durch einen wage¬
rechten Strich ooneinnander getrennt sein (ausgenommen WIK). Die
Abmessungen betragen : Randbreite mindestens 8 mm , Schrifthöhe
60 mm bei einer Schriflstä' ke von 10 mm , Abstand zwischen den
einzelnen Zeichen und van, Rande 12 mm , Stärke des Trennungs-



strlchs 10 mm , Länge des Trennungsstrichs 18 mm , Höhe der
Tafel ausschUehlich des RandeS 80 mm.

17 . Die Kennzeichen sind mit dem Dienstftempel der Behörde
oder des Truppenteils zu versehen , der oder dem das Fahrzeug zu

° eltI* ^18 . höheren Verwaltungsbehörden haben auf Grund der
Zulassungsbescheinigung den Fabriken , die vom 1. Dezember 10.
ab Kraftfahrzeuge liefern , die Lfften-Nummer rechtzeitig niitzuteilem

19 . Die Kennzeichen dürfen nicht zum Umklappen eingerich-
tet sein : sie dürfen niemals verdeckt sei,, und ,»üsseu in lesbarem Zm
stände erhalten werden . Der untere Rand des vorderen Kennzeichens
darf nicht weniger als 20 cm , der des hinteren nicht weniger als
45 cm von, Erdboden entfernt sein.

20 . Während der Dunkelheit und bei starkem Nebel ist da.
hintere Kennzeichen so zu belenchten , dast es deutlich " kennbar isch
Die Beleuchtungsoorrichtung must so eingerichtet sein, dah st
Kennzeichen vv» keiner Seite verdeckt und iveder vom L»tze des
Führers noch vom Innern des Wagens aus abgestellt werden kann.

Bei Krafträdern ist das an der Vorderseite angebrachte Kenn¬
zeichen während der Dunkelheit und bei starkem Nebel so zu be¬
leuchten , dast es von beiden Seiten deutlich erkennbar ist.

V 21 . Für Probefahrten von Kraftfahrzeugen aus immobilen
Kraftwagen -Depots oder HiifsdepotS , die zur Verwendung im Ope¬
rationsgebiet kommen sollen, sind von den Depots Probe -Erken -
ungsnummern gemäst Ziffer 15/16 , jedoch mit roter Umrandung
und mit roter Schrift für die Fahrten auszugeben . Ueber d,e ver¬
ausgabten Numniern ist genau Liste zu führen . .. ,

22 Die durch die Beschaffung der List n und Zulasiung . be
fcheinigungen entstehenden Kosten und die Kosten fit , die " " " ...gang
der ErkennungSnummern bei den vorhandenen Fahrzeugen f. urschl tz
lich Krankenkrast .vagen ) f . llen Kapitel 39 Titel 2 des Kr .egs >ah -S-

23 Die vorstehenden Bestimmungen haben nur Geltung für
die im Heimatgebiet laufenden Kraftfahrzeuge einschliestlichde>ienigen

in ben^ Festuvgen ^ r ^ ^ «gten Durchführung dieser Bestimmungen
haben die stellvertretende » Generalkommandos und die Iluk der
Berkehrsabte .lung des Kriegsministeriums unter gleichzeitiger Angabe
der Zahl der erteilten Nummern zum 10 . Dezember 1914 9 >>tl il-

S» machen. Kriegsministerium.
In Vertretung:

v. Wandel.

Bad Homburg v. d. H ., den 23 . Dezember 1914.
An die Polizeiverwaltungen des Kreises.
Vorstehend veröffentlichte Aenderung der Bestimmungen über

den Verkehr mit Kraftfahrzeugen ist am 1. Dezember 1914 n

®ie Polizeibehörden ersuche ich, sich mit den neuen Vorschriften
vertraut zu machen, insbesondere soweit sie die Kennzeichnung der

* w «“"» "- b-n
letzten Monaten vielfach auher acht gelassenen Vo >schnften der ^ un-
deSra » .Verordnung vom 3. 2 . 1910 wieder zu überwachen und
Zuw,d -rh »ndlun «-" «u.

I . V.
Setzepsandt.
Kreissekretär.

Bad Homburg v d. d. Höhe, Nassauer Hof am . Untertor ' ,
am 16 . Januar 1915 morgens 9 Uhr für die Gemeinden Bad
Homburg v. d. H . und Bvmmersheim . _ v ^
am 18 Januar 1915 n.o' gens 9 Uhr für Kirdorf, .r-'edrlchs-
po. f Königstein , Dilllngen , Dornhvlzhausen und Gonzenheim,
am 19 . Januar 1915 morgens 9 Uhr für Oberurjet , Kalbach,
und Köppern , . _ .
njtt 20 . Januar 1915 morgens 9 Uhr fii Ob .rlledten, Seul¬
berg . Srierstadt , Weistk chen, Altenhain - ud Cronberg,
am 21 . Januar 1915 morgens 9 Uhr für Ehlhalten , Eppenhain
Eppstein , Falkenftein , Fischbach, Glashütren , Hornau , Kelkheim,
Mammolshain , Neuenhaiti , Niederhöchstadt,
am 22 Januar 1915 morgens 9 Uhr für Oberhöchstadt
Ruppertshain , Schlohbor », «chneidhai », Schönberg , Schiualbakb.

Ea haben zur Vorstellung zu gelangen alle männlichen Per-
foueu , die in diesem Jahre 20 Jahre alt .»erden - die im Jahre
1895 geborenen — und alle in früheren Jahren geborene Perionen
über deren Militärdienstpflicht noch nicht endgültig entschieden wor-
den ist, einschliestlich der im Besitze des Berechtigungsscheines zum
einjährig freiwilligen Dienste befindlichen Leute.

AÜe Zurückstellungen haben mit Eintritt der Mobilmachung
ihre Gültigkeit verloren. . ^

Die Gestellungspflichtigen haben sich zwecks Rangierungen
wie aus der Vorladung angegeben , — eine Stunde vor Beginn des
Geschäfts - also «m 8 Uhr Vormittags - st» M „ lle- nws.
Lokal pünktlich einzufinden . Wer , rch Krankheit verchnoert ist, zu
erscheinen, bat rechtzeitig vor Beginn des Geschäfts ein ärztliches
und seitens der Octsbehörde beglaubigtes Attest einzureichen.

Fehlen ohne genügenden Eutschuldigungögrund oder Unpünkt¬
liches Erscheinen ivird streng bestraf !.

Jeder Gestellungspflichtige mutz im Aushebungstermin mit
sauber gewaschenem Körper , namentlich mit gereinigten Füßen nutz
Ohren erscheinen.

Die Gestellungspflichtigen haben ihre Losungsscheine und Vor¬
ladung n, die zum einjährig -frei,villigen Dienst Berechtigten ^ ihre
Berechtigungsscheine und Vorladungen m »bringen . Messer , Ltocke
und Schirme , soweit letztere nicht als Stütze für gebrechliche Per¬
sonen dienen , dürfen nicht mitgebracht werden.

Störungen des Aushebungsgeschäfts , wwie der öffentlichen
Ruhe und Ordnung in de» Heimatorten , auf dem Marsche und in
der Aushebangsstation sind bei strenger Strafe verboten.

Reklamationen können nur in den allerdringendsten Notlallen
berücksichtigt werden und haben die Zurückstellungen nur so lange
Gültigkeit , a !S der Bedarf an Mannschaften anderweitig gedeckt
werden kann . ^

Vorstehende Bekanntmachung habe» die Magistrate lind Ge¬
meindevorsteher in ihren Gemeinden sofort und wiederholt arft orts¬
üblicher Weise zu veröffentlichen . Die Vorladung der Gestell
uungspflichtigen zu den vorbezeichneten AuShedungstagen ,st
von den Magistraten und Gemeinde , orstehern sofort vorzu¬
nehmen . Nicht vorgeladene Gestellungspflichtige , die sich bei diesen
Stellen melden , oder welche etwa amtlich ermittelt werden , sind mit
sofort unter » orlage eines Starr , rnroltenauszuges nnd der
Geburts - bezw . Losungsscheine namhaft zu machen . In gleicher
Weise ,st bezüglich der Zugänge zu verfahren.

Ueberhaupt erwarte ich, dnft die Magistrate und Gemeindevor¬
steher alle auf das Aushebungsgeschäft sich beziehe,.den Sachen als
Eilsachen erledigen.

Der Civilvorsitzende der Ersatzkommission.
Der Königliche Landrat.

I . B.

Bad Homburg v. d. H., den 2 . Januar 1915.

Muster - rs- und Aushebungs-
’ ? -3 ^fchäft 1915.

Das Mustern,T -«̂ " " d Aushebungsgefchäft 1915 findet statt in

v. Bern » s.

wer Brotgetreide oerfüffert, oertündigt
lieh amüaterlanöe unö macht sieh strafbar
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